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Promotionsregelung / Merkblatt 
 
 
Rechtsgrundlagen 
 

433.12 Mittelschulgesetz (MiSG) 

433.121 Mittelschulverordnung (MiSV) 

433.121.1 Mittelschuldirektionsverordnung (MiSDV) 
 

 
Promotionsfächer 
 
Schuljahr Quarta Tertia Sekunda Prima 

Semester 1 2 1 2 1 2 1 2 

Erstsprache (Deutsch) � � � � � � � � 

Zweite Landessprache (Französisch) � � � � � � � � 

Englisch � � � � � � � � 

Mathematik � � � � � � � � 

Biologie � � � � � �   
Chemie � � � � � �   
Physik � � � � � �   
Geografie � � � � � �   
Geschichte � � � � � � � � 

Einführung in Wirtschaft und Recht   � �     

Bildnerisches Gestalten � �       

Musik � �       

Bildnerisches Gestalten oder Musik   � � � � � � 

Schwerpunktfach   � � � � � � 

Ergänzungsfach     � � � � 

Maturaarbeit       � � 

 
Promotionsbestimmungen (MiSDV, Art, 41) 
Ein Zeugnis ist genügend, wenn von den für die Promotion massgebenden Noten 

- die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist als die Summe 
aller Notenabweichungen von 4 nach oben  

und 
- nicht mehr als vier Noten unter 4 erteilt werden. 

 
Beispiel: Eine 3 kann mit einer 6, zwei 5 oder vier 4.5 kompensiert werden. 
 
Aufnahme/Promotion 
Der Eintritt in die Quarta erfolgt provisorisch. Für die definitive Aufnahme muss das Zeugnis des ersten 
Semesters genügend sein. Im Falle eines ungenügenden Zeugnisses kann das Provisorium auf Gesuch hin 
um ein Semester verlängert werden. Im Falle eines ungenügenden Zeugnisses am Ende des Provisoriums 
muss der/die Schüler/in aus dem Gymnasium austreten. 
 
Wer über die Tertiaaufnahmeprüfung in das 10. Schuljahr (Tertia) übergetreten ist und die 
Promotionsbedingungen im ersten Semester nicht erfüllt, muss austreten.  
 
Wer definitiv aufgenommen ist und zwei aufeinander folgende ungenügende Zeugnisse hat, wird nicht 
promoviert. In diesem Fall kann das entsprechende Schuljahr wiederholt werden.  
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Wer bei der Wiederholung die Promotionsbestimmungen im ersten Semester nicht erfüllt, muss aus dem 
Gymnasium austreten. Im Verlauf der gymnasialen Ausbildung kann höchstens ein Mal repetiert werden. 
Eine zweite Repetition kommt nur in Frage, wenn wichtige ausserschulische Gründe dies rechtfertigen, 
Entscheidinstanz hierfür ist die Kommission für das Gymnasium Interlaken KGI. 
 
Promotion in der Prima 
Das Zeugnis des 1. Semesters der Prima wird für alle Primanerinnen und Primaner ausgestellt. 
Promotionsrelevant ist es nur für jene, welche im 2. Semester der Sekunda ein ungenügendes Zeugnis 
hatten, für alle anderen kann dieses Zeugnis als Zwischenbericht angesehen werden. Die Note der 
Maturaarbeit wird im Zeugnis des 1. Semesters eingetragen. 
Das Zeugnis des 2. Semesters der Prima ist ein Jahreszeugnis, es werden die Noten aus den Leistungen 
des gesamten letzten Ausbildungsjahres errechnet. 
 
Erfahrungsnoten für die Matura 
Für die Berechnung der Maturnoten werden die folgenden Erfahrungsnoten herbeigezogen: 
 
 Erfahrungsnoten 

(KLM) 

Schuljahr/Semester Sekunda Prima 
Fach 1 2 2 

Erstsprache (Deutsch)   � 

Zweite Landessprache (Französisch)   � 

Englisch   � 

Mathematik   � 

Biologie  � �  
Chemie � �  
Physik � �  
Geografie � �  
Geschichte   � 

Bildnerisches Gestalten oder Musik   � 

Schwerpunktfach   � 

Ergänzungsfach   � 

Maturaarbeit   � 

 

Erfahrungs-, Prüfungs- und Maturitätsnoten (MiSDV, Art, 64-66) 
Die Erfahrungsnote ist in den Fächern B, C, P und GG das ungerundete arithmetische Mittel der 
Zeugnisnoten des 1. und 2. Semesters der Sekunda. Für die Maturitätsnote wird diese Erfahrungsnote auf 
die nächstliegende ganze oder halbe Zahl gerundet. (X.25 und X.75 werden aufgerundet.) 
In allen anderen Maturitätsfächern entspricht die Erfahrungsnote der Zeugnisnote des 2. Semesters der 
Prima.  
Die Prüfungsnote ist das ungerundete arithmetische Mittel der schriftlichen und mündlichen Prüfungsnote 
eines Faches. 
Die Maturitätsnote in den fünf Prüfungsfächern ist das auf eine ganze oder halbe Zahl gerundete 
arithmetische Mittel aus Erfahrungs- und Prüfungsnote. 
Beispiel Mathematik: 
Zeugnisnote 2. Semester Prima (Jahresnote Prima = Erfahrungsnote Mathematik) 4.5 
Prüfung schriftlich 4.5, Prüfung mündlich 5 -> Prüfungsnote 4.75 (ungerundet) 
Maturnote 4.5 
 
Anforderungen für das Bestehen der Matura 
Für das Bestehen der Matura zählen folgende 13 Fächer, wovon in 5 Fächern (Deutsch, Französisch, 
Mathematik, Schwerpunktfach, Englisch oder Ergänzungsfach) je eine schriftliche und mündliche Prüfung 
abgelegt werden muss. 

Die Matura ist bestanden, wenn 
- entweder alle Noten genügend sind  
oder 
- bei höchstens vier ungenügenden die doppelte Summe der Notenabweichungen von 4 nach unten nicht 

grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben. (Beispiele: Eine 3 kann mit einer 
6, zwei 5 oder vier 4.5 kompensiert werden.) 


